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Betreff 

Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land NRW 
- hier: Einrichtung eines Kundenreaktionsmanagements in der gemeinsamen 
Einrichtung (gE) des Jobcenters Gelsenkirchen gemäß den Empfehlungen des 
Deutschen Verein (DV) vom 13.12.2023 
 
Beschlussvorschlag 

Die Anregung nach § 24 GO NRW wird zurückgewiesen. 
 
Henze 
 
 

 
Problembeschreibung / Begründung 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Jobcenter verfügt über ein ausgereiftes Kundenreaktionsmanagement und hält 
eine weitergehende Bekanntmachung für nicht erforderlich. 
 
Begründung: 
 
Unterschiedliche Betrachtungsweisen sowie Konflikte sind zwischen 
Leistungsberechtigten und Jobcenter nie ganz auszuschließen. Jedoch finden alle 
Beschwerden jederzeit einen Zugang zum Kundenreaktionsmanagement des 
Jobcenters über die auf der Internetseite öffentlich hinterlegten Zugangskanäle 
(schriftlich, telefonisch, per E-Mail über jobcenter.digital oder die JC-APP). Darüber 
hinaus sind im Bereich der Verwaltung und des Büros der Geschäftsführung 
insgesamt zwei Mitarbeitende mit diesem Thema betraut. Geprüfte, als berechtigt 
bewertete Beschwerden, erhalten zusätzlich umgehend Zugang zu vorgesetzten 
Mitarbeitenden, die sich der jeweiligen Thematik annehmen. Soweit der rechtliche 
Rahmen es verlangt oder ermöglicht, werden Entscheidungen auch nötigenfalls 
angepasst oder korrigiert. Soweit der rechtliche Rahmen die begehrte Leistung 
allerdings nicht zulässt, wird organisatorisch sichergestellt, dass eine entsprechende 

1 =  Anhörung 
2 =  mitbeteiligt bei 

der Vorberatung 
3 =  federführende 

Vorberatung 
4 =  Entscheidung 



- 2 - 
Beratung und Erklärung zur Entscheidung erfolgt.  
 
Das Jobcenter verfügt über ein Kundenreaktionsmanagement – wie beschrieben – 
und wird keine weitergehenden Bekanntmachungen hierzu in die Wege leiten, da 
diese weder als verhältnismäßig noch zielführend angesehen werden.   
 
 

Finanzielle Belastungen: nein 
Klimarelevanz: nein 
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